
Mit freundlichen Grüßen

Alexander Drefs Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bundesministerium der Finanzen hat zu Fragen der steuerlichen Zulässigkeit 
von Teilwertabschreibungen Stellung genommen. Dabei geht es insbesondere um 
die Frage, wann eine „voraussichtlich dauernde Wertminderung“ bei Wertpapieren 
vorliegt.

Aus dem im Oktober verabschiedeten neuen Erbschaft- und Schenkungsteuer- 
gesetz ergeben sich für Unternehmen eine Reihe komplexer Neuregelungen, die 
Betroffene künftig beachten müssen.

Vermieter haben künftig größeren Spielraum bei der Gestaltung der jährlichen 
Nebenkostenabrechnung. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass beispiels- 
weise die Rechenschritte aus der Umlage für die Müllabfuhr für mehrere Gebäude 
in der Abrechnung nicht mehr ersichtlich sein müssen.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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Termine Steuern / Sozialversicherung                                                                                      Dezember 2016/Januar 2017

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.12.2016 1 10.01.2017 2

Umsatzsteuer 12.12.2016 3 10.01.2017 4

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

12.12.2016 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 12.12.2016 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5 

obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch: Scheck 6

15.12.2016 13.01.2017

09.12.2016 06.01.2017

Sozialversicherung 7 28.12.2016 27.01.2017

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils- 
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Unternehmer/Unternehmen

Neues BMF-Schreiben zu Teilwert-
abschreibungen und Anforderungen 
an eine „voraussichtlich dauernde 
Wertminderung“
Das Bundesministerium der Finanzen 
hat zu Fragen der steuerlichen Zulässig-
keit von Teilwertabschreibungen Stel- 
lung genommen. Dabei geht es vor al-
lem darum, wann eine „voraussichtlich 
dauernde Wertminderung“ bei Wert-
papieren vorliegt. Bei börsennotierten, 
börsengehandelten und aktienindexba-
sierten Wertpapieren des Anlage- und 
Umlaufvermögens ist von einer voraus-
sichtlich dauernden Wertminderung aus- 
zugehen, wenn der Börsenwert zum 
Bilanzstichtag unter denjenigen im Er- 
werbszeitpunkt gesunken ist und der 
Kursverlust die Bagatellgrenze von 5 % 

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für 
das abgelaufene Kalenderjahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalender- 
vierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun- 
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs- 
zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-
gung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des lau- 
fenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge 
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.12.2016/25.01.2017) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regiona- 
le Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beach- 
ten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten über-
mittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.



der Notierung bei Erwerb überschrei-
tet. Entgegen der bisher von der Ver- 
waltung vertretenen Auffassung bleiben 
bis zum Tag der Bilanzaufstellung ein-
tretende Kursänderungen unberücksich- 
tigt.
 Steigt der Börsenkurs zum nächs-
ten Bilanzstichtag, muss das Wertpa-
pier nach einer vorangegangenen Teil-
wertabschreibung mit dem aktuellen 
Börsenkurs angesetzt werden, wobei 
die ursprünglichen Anschaffungskosten 
die Obergrenze bilden. Bei der Wert-
aufholung soll die Bagatellgrenze nicht 
zur Anwendung kommen; diese Auf-
fassung der Finanzverwaltung ist aller- 
dings umstritten.
 Jede Teilwertabschreibung führt zu 
Aufwand und ist damit steuerentlas-
tend; jede Wertaufholung führt zu Er- 
trag und ist damit steuerbelastend.

Rückwirkung einer Rechnungs- 
berichtigung
Der Gerichtshof der Europäischen Uni-
on hat entschieden, dass die Ergän-
zung einer unvollständigen Rechnung 
zurück wirkt. Der Vorsteuerabzug aus 
der ursprünglichen Rechnung bleibt er- 
halten. Dieses Urteil widerspricht dem 
deutschen Recht, das eine solche Rück- 
wirkung nicht anerkennt.

 In dem entschiedenen Fall ging es 
konkret um die Ergänzung der ursprüng- 
lich ausgestellten Rechnung um eine 
fehlende Steuer-Nummer bzw. Umsatz- 
steuer-Identifikationsnummer. Das Ge- 
richt begründete seine Auffassung u. a. 
damit, dass der Vorsteuerabzug ge- 
währt wird, wenn die materiellen An- 
forderungen, die an eine Rechnung ge-
stellt werden, erfüllt sind. Die Angabe 
z. B. der Umsatzsteuer-Identifikations- 
nummern gehört zu den formellen Be- 
standteilen einer Rechnung. Diese kön-
nen auch nachträglich ergänzt werden.

Anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten anstelle Sofortabzug bei 
Gebäudesanierung
Die Rechtsprechung hat den Begriff der 
„Instandsetzungs- und Modernisierungs- 
maßnahmen“ konkretisiert.
 Zu den Herstellungskosten eines Ge- 
bäudes gehören auch Aufwendungen 
für Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, die innerhalb von 
drei Jahren nach der Anschaffung des 
Gebäudes durchgeführt werden und 
15 % der Anschaffungskosten (ohne Um- 
satzsteuer) des Gebäudes übersteigen.

 Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in 
mehreren Urteilen die Auffassung ver- 
treten, typische Schönheitsreparaturen 
gehörten zu den „anschaffungsnahen“ 
Herstellungskosten. Der BFH verhin- 
dert insoweit den sofortigen Werbungs- 
kostenabzug, weil solche Maßnahmen 
das Gebäude erst betriebsbereit, d. h. 
vermietbar machen.

Privatpersonen

Durch ein Stipendium erstattete 
Studienkosten sind keine vorweg-
genommenen Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben
Beruflich veranlasste Aus- und Fortbil- 
dungskosten (Studienkosten) für ein 
Zweitstudium sind grundsätzlich vor- 
weggenommene Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben bei der jeweiligen 
Einkunftsart.
 Nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Köln sind entsprechende Aufwendungen 
steuerlich nicht zu berücksichtigen, wenn 
sie im Rahmen eines Stipendiums steu-
erfrei erstattet werden. Nur die Aufwen-
dungen, die tatsächlich zu einer wirt-
schaftlichen Belastung führen, kommen 
für einen Ansatz in Frage.
 Der Bundesfinanzhof muss abschlie- 
ßend entscheiden.

Bonuszahlungen der Krankenkasse 
mindern nicht den Sonderausgaben- 
abzug
Erstattet eine gesetzliche Kranken-
kasse im Rahmen eines Bonuspro-
gramms dem Versicherten die von ihm 
getragenen Kosten für Gesundheits-
maßnahmen, mindert dies nicht die als 
Sonderausgaben abziehbaren Kranken-
versicherungsbeiträge.

Beispiel
Das Wertpapier wird zu 100 ange- 
schafft und so in der Bilanz zum 
31. Dezember 2013 erfasst. Der 
Börsenkurs beträgt 98 zum 31. De-
zember 2014, 90 zum 31. Dezem-
ber 2015 und 93 zum 31. Dezember 
2016.
 In der Bilanz zum 31. Dezember 
2014 darf keine Teilwertabschrei-
bung erfolgen, da die Bagatellgren-
ze nicht überschritten ist. Zum 31. 
Dezember 2015 kann der Steuer- 
pflichtige eine Teilwertabschreibung 
von 100 auf 90 vornehmen. Tut er 
dies, muss er in der Bilanz zum 31. 
Dezember 2016 nach umstrittener 
Auffassung der Finanzverwaltung das 
Wertpapier mit 93 ansetzen, obwohl 
die Bagatellgrenze nicht überschrit-
ten wird.

Hinweis
Aufwendungen für Erhaltungsauf- 
wendungen, die jährlich üblicherwei- 
se anfallen, wie etwa Wartungsar- 
beiten an Heizungsanlagen, können 
indes als sofort abzugsfähige Wer- 
bungskosten berücksichtigt werden.

Hinweis
Ob Aufwendungen für ein Erststu-
dium Kosten der Lebensführung 
sind und deshalb nur als Sonderaus-
gaben abgezogen werden können 
oder doch ein Abzug als Werbungs-
kosten/Betriebsausgaben möglich 
ist, wird demnächst vom Bundes-
verfassungsgericht entschieden.



 In dem vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fall ging es um das Bonus-
programm einer Krankenkasse, das zur 
Förderung eines Gesundheitsverhaltens 
der Versicherten Anreiz bieten sollte. 
Der Versicherte erhielt einen Bonus, 
wenn er bestimmte kostenfreie Vorsor-
gemaßnahmen in Anspruch genom-
men hatte oder für Kosten, die von ihm 
persönlich getragen wurden.
 Das Gericht argumentiert, dass es 
sich bei solchen Zahlungen nicht um 
eine Erstattung von Krankenversiche-
rungsbeiträgen, sondern um die Erstat-
tung der vom Versicherten getragenen 
Aufwendungen handele. Damit sind 
allenfalls die als außergewöhnliche Be-
lastung abziehbaren Aufwendungen zu 
kürzen.

Entschädigungszahlungen für rechts- 
widrig geleistete Mehrarbeiten
Eine Entschädigungszahlung an einen 
Arbeitnehmer für rechtswidrig geleis-
tete Mehrarbeit gehört zu den steuer-
baren Einkünften aus nichtselbständi-
ger Arbeit.
 In dem vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fall ging es um Mehrar- 
beitsleistungen eines Feuerwehrmanns. 
Dieser hatte Überstunden über meh-
rere Jahre nicht mit Freizeitausgleich 
verrechnet, sondern einen finanziellen 
Ausgleich verlangt. Die zuständige Ge- 
meinde leistete daraufhin eine Aus-
gleichszahlung für die in sechs Jahren 
geleisteten Überstunden.
 Der Feuerwehrmann vertrat die 
Auffassung, dass hier nicht steuerbarer 
Schadensersatz vorläge. Das Gericht 
folgte dem nicht und stellte klar, dass 
zu den steuerbaren Einkünften alle Ein-
nahmen zählen, die dem Arbeitnehmer 
aus einem Dienstverhältnis zufließen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Ent-
gelt für Arbeitszeiten gezahlt wird, die 
in rechtswidriger Weise überschritten 
wurden.

Mieter/Vermieter Arbeitnehmer/Arbeitgeber

Betriebsübergang und Identität nach 
Inhaberwechsel
Damit ein Betriebsübergang vorliegt, 
muss der neue Inhaber eine wirtschaft-
liche Einheit unter Wahrung ihrer Iden-
tität fortführen. Ob die Identität ge- 
wahrt ist, muss unter Beachtung aller 
den Vorgang kennzeichnenden Tatsa-
chen insgesamt beurteilt werden. Teil-
aspekte dürften nicht isoliert betrachtet 
werden. So entschied das Bundesar- 
beitsgericht im Falle einer Rettungs- 
assistentin.
 Diese war zunächst bei einem ein-
getragenen Verein beschäftigt, der den 
Rettungsdienst in einem Landkreis 
betrieb. Der Landkreis entschloss sich 
dann dazu, den Rettungsdienst selbst 
durchzuführen. Er kündigte die Miet-
verträge mit dem Verein, übernahm die 
Einrichtungsgegenstände, kaufte neue 
Rettungsfahrzeuge und stellte nach 
einem durchgeführten Auswahlver- 
fahren die vorher beim Verein be-
schäftigen Mitarbeiter und zehn wei-
tere Beschäftigte ein, um ein neues 
Schichtmodell einführen zu können. Die 
Rettungsassistentin hat geltend ge- 
macht, der Landkreis sei im Weg des 
Betriebsübergangs in die Rechte und 
Pflichten des Vereins aus dem Arbeits- 
vertrag eingetreten. Das Bundesarbeits- 
gericht war anderer Auffassung. Die 
Gesamtbewertung habe in diesem Fall 
ergeben, dass die Identität der wirt-
schaftlichen Einheit „Rettungsdienst“ 
nach dem Inhaberwechsel nicht ge-
wahrt geblieben war.

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Neuregelung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer
Der Bundesrat stimmte am 14. Oktober 
2016 dem Ergebnis des Vermittlungs-
ausschusses zur Reformierung der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer zu. Das 
höchstkomplizierte Regelungspaket tritt 
überwiegend rückwirkend zum 1. Juli 2016 
in Kraft. Für Erbschaften und Schenkun- 
gen ab diesem Zeitpunkt gelten unter 
anderem folgende Regelungen:

Bundesgerichtshof vereinfacht 
Betriebskostenabrechnung
Vermieter haben künftig größeren 
Spielraum bei der Gestaltung der 
jährlichen Nebenkostenabrechnung. 
Legen sie z. B. die Kosten für Was-
ser, Abwasser und Müllabfuhr auf 
mehrere Gebäude um, müssen die 
Rechenschritte nicht mehr aus der 
Abrechnung ersichtlich sein, hat der 
Bundesgerichtshof entschieden.
 Damit hat das Gericht seine bis- 
herige strenge Linie geändert, wo-
nach eine in der zuvor beschriebe-
nen Art und Weise durchgeführte 
Nebenkostenabrechnung bisher de- 
ren Unwirksamkeit zur Folge gehabt 
hätte. Zur Begründung verwiesen 
die Richter darauf, dass bereits in 
den vergangenen Jahren in anderen 
Entscheidungen mehrfach betont 
worden sei, dass an eine Neben-
kostenabrechnung keine zu hohen 
Anforderungen zu stellen seien. So 
solle sich nicht nur der Aufwand für 
den Vermieter in Grenzen halten. 
Auch der Mieter habe ein Interesse 
daran, dass die Abrechnung über-
sichtlich bleibe und nicht zu viele 
Details enthalte.
 In dem Fall teilten sich mehrere 
Gebäude einer Wohnanlage einen 
Müllplatz und zwei Heizstationen. 
Bei der Abrechnung hatte der Ver- 
mieter die Gesamtkosten nach Wohn- 
fläche auf die Gebäude verteilt und 
dann auf die einzelnen Mieter umge- 
legt, diesen Schritt aber in der Neben- 
kostenabrechnung nicht nachvollzieh- 
bar gemacht.
 In Zukunft muss der Rechen-
schritt zur Umlage der Gesamtkos-
ten auf die Abrechnungseinheit in 
der Abrechnung nicht mehr aufge-
führt werden. Es reicht vielmehr aus, 
die Gesamtkosten für die Abrech- 
nungseinheit pro Kostenart darzu- 
stellen, aus denen sich die zu zah-
lenden Neben- und Betriebskosten 
für den Mieter errechnen.
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einem Erwerb von 90 Mio. € zwischen 
dem sogenannten Abschlags- und dem 
Erlassmodell gewählt werden. Ab ei-
nem Erwerb von mehr als 90 Mio. € je 
Erwerber kommt nur noch das Erlass-
modell in Frage.
�� Die Regel- und Optionsverschonung 

setzen u. a. voraus, dass innerhalb 
einer Frist von fünf Jahren nach dem 
Erwerb eine bestimmte Mindestlohn-
summe nicht unterschritten wird. Die-
se sogenannte Lohnsummenregelung 
spielt dann keine Rolle, wenn der Be-
trieb nicht mehr als fünf Beschäftigte 
hat oder die Ausgangslohnsumme 0 € 
beträgt.
�� Im Abschlagsmodell verringert sich 

der gewährte Verschonungsabschlag 
von 85 % resp. 100 % um jeweils ei- 
nen Prozentpunkt für jede 750.000 €, 
um die der Wert des begünstigten Ver- 
mögens 26 Mio. € übersteigt.
�� Im Erlassmodell wird die Steuer 

ganz oder teilweise erlassen, wenn 
der Erwerber nachweist, dass er nicht 
in der Lage ist, die Steuer aus seinem 
verfügbaren Vermögen zu begleichen 
(sogenannte Verschonungsbedarfsprü- 
fung).
�� Für Todesfälle kann ein Recht auf 

Stundung bestehen. Die Stundungs-
möglichkeit ist jedoch auf sieben Jahre 
beschränkt und wird nur für das erste 
Jahr zinslos gewährt.
 Da die komplizierten Neuregelun- 
gen an unterschiedlichste Berechnungs- 
größen anknüpfen, kontaktieren Be- 
troffene bitte stets ihren steuerlichen 
Berater.

Sonstiges

Rücktrittsrecht von Käufern wegen 
VW-Abgasskandal
In zwei vom Landgericht Krefeld ent-
schiedenen Fällen hatten zwei Auto- 
käufer jeweils einen Audi-Pkw bei ei-
nem Vertragshändler erworben und 
später unter Bezugnahme auf den sog. 
VW-Abgasskandal den Rücktritt vom 
Kaufvertrag erklärt.
 Das Landgericht hat die Rücktritte 
für wirksam erachtet und das Autohaus 
verurteilt, die betreffenden Fahrzeuge 

zurückzunehmen und im Gegenzug den 
Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsent-
schädigung für die gefahrenen Kilome-
ter an den jeweiligen Käufer zurückzu-
zahlen.

 Nach Auffassung des Gerichts ist 
es den klagenden Kunden nicht zumut-
bar, dem Vertragshändler die gesetzlich 
grundsätzlich vorgeschriebene Möglich- 
keit einer Nacherfüllung einzuräumen. 
Zum entscheidenden Zeitpunkt des 
Rücktritts sei noch nicht klar gewesen, 
ob die geänderte Software zur Motor-
steuerung vom Kraftfahrt-Bundesamt 
genehmigt werde, wann dies gesche- 
he und wann die Fahrzeuge dann nach-
gerüstet würden. Eine Minderung des 
Kaufpreises als Alternative scheide 
schon deshalb aus, weil die betroffe-
nen Fahrzeuge ohne Nachrüstung von 
den Zulassungsämtern stillgelegt wür- 
den.

�� Wird eine Unternehmensbewertung 
im vereinfachten Ertragswertverfahren 
durchgeführt, gilt ein einheitlicher Kapi-
talisierungsfaktor von 13,75. Diese Re-
gelung gilt rückwirkend zum 1. Januar 
2016.
�� Zum begünstigungsfähigen Vermö- 

gen gehören im Wesentlichen land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen, 
Betriebsvermögen und Anteile an Kapi-
talgesellschaften zu mehr als 25 % im 
Inland, in der Europäischen Union oder 
einem Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums.
�� Verwaltungsvermögen ist nach der 

Neuregelung grundsätzlich voll zu ver- 
steuern.
�� Der Verwaltungsvermögenskatalog 

wurde neu beispielsweise um Brief-
markensammlungen oder Oldtimer er- 
weitert.
�� Für Finanzmittel gelten Sonderre-

gelungen. Sie gehören nur dann zum 
schädlichen Verwaltungsvermögen, so-
weit ihr Wert nach Abzug von Schulden 
15 % des gemeinen Werts des gesam-
ten Unternehmens übersteigt.
�� Für Todesfälle sieht das Gesetz ei- 

ne sogenannte Investitionsklausel vor. 
Wenn erworbenes Verwaltungsvermögen 
innerhalb von zwei Jahren in begünstig-
tes Vermögen investiert wird, kann un-
ter bestimmten Voraussetzungen die 
Qualifikation als Verwaltungsvermögen 
rückwirkend entfallen. Diese Regelung 
knüpft jedoch an sehr strenge Voraus-
setzungen an. So muss die Investition 
zum Beispiel auf einem vorgefassten 
Plan des Erblassers beruhen.
�� Bei mehrstufigen Unternehmens-

strukturen erfolgt die Ermittlung des 
verschonten Vermögens mittels einer 
konsolidierten Verbundsvermögensauf- 
stellung. Das gilt bereits bei zweistufi-
gen Strukturen. Die Ermittlungen müs-
sen auf Ebene der jeweiligen Gesell-
schaft vorgenommen werden.
�� Die Regel- und Optionsverscho-

nung (Freistellung in Höhe von 85 % 
bzw. 100 %) des begünstigten Vermö- 
gens gelten nur dann uneingeschränkt, 
wenn der Erwerb des unternehme-
rischen Vermögens eine Grenze von 
26 Mio. € nicht übersteigt. Wird diese 
Grenze überschritten, so kann bis zu 


